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Amtsblatt Mr Laibacher Ieitnng Nr. t 5 I .
Freitag den ä.Iuli 1867.

(194—2) Nr. 5279.

Kundmachung.
Aus Anlaß der mit Ende Juni l. I . statt-

findenden Excamcrirung der Natschach-Munkendor-
fcr Rcichsstraßc werden laut Mittheilung der k. k.
Finanzlandcsdirection vom 27. Juni 1867, Zahl
6250, die auf dieser Straßcnstrcckc befindlichen
ärarischen Manthstatiuncn Gurkfcld, Nadna imd
Log mit 1. I n l i d. I/aufgclasscn.

Was hiermit zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht wird.

Laibach, am 30. Juni 1867.

Von der k. k. Landesregierung.

(185—2) Nr. 28911.

Kundmachung.
Zur Besetzung einer philologischen Lehrcrstcllc

an: k. k. Gymnasium in Przcmysl, mit welcher
ein Gehalt jährlicher 840 st. ö. W. mit dem Rechte
der Vorrückung in die Höhcrc Gehaltsstufe jährli
cher 945 fl. ö. N . und dem Ansprüche auf sistem'
mäßige Deccnnalzulagcu verbilnden ist, wird dcr
Concurs

bis Ende In l i l. I .
ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstpostcn haben die
Befähigung zum Lehramte der classischen Philolo
gie am ganzen Gymnasium nachzuweisen nud ihre
an das hohe Staatsmiuisterium stilisirtcu Gesuche
uutcr siachweisung der Keuutuiß der Landcsspra
chen iunncrhald der Concursfrist bei der k. k. ga-
lizischcnEatthaltcrei, oder wenn sie bereits in öffent.
lichen Diensten stehen, im Wege dcr vorgesetzten
Behörden zu überreichen.

Lcmberg, am 20. Juni 1867.

Von dcr k. k. gali.;ischrn S'talthalterei.

( 197^2 ) Nr?3587

Knlldmachnng.
Die nächste Prüfung aus dcr Staats-

rechnnngs-Wisscnschaft'wird am 2 2 . I n l i
1867 abgehalten werden.

Diejenigen, welche sich dieser Prüfung uutcr^
ziehen wollen, haben ihre nach tz 4, 5 uud 8 des
Gesetzes vom 17. 'November 1852 (RcichSgesetz-
blatt Nr. 1 vom Jahre 1853) verfaßten, vol'lstän
dlg mstruirteu Gesuche

bis längstens 18 . I n l i 1 8 6 7
au den unterzeichneten Präses einzusenden nnd darin
insbesondere document i r t nachznwciscn, ob sie
die Vorlesungen über die Bcrrechnuugskunde frcqucn-
tnt oder, wenu sie dieser Gelegenheit cutbehrt haben,
durch welche Hilfsmittel sie sich als Autodidakten

"forderlichen Kenntnisse angeeignet haben.
. Nicht gehörig belegte Gesuche werdcu abschlä

g'N verbeschicden lverden.

.. Gwz, am 25. I n n i 1867.
d . V ^ d ^ P r ü f u n g s - C o m m i s s i o n ^ ^

^ ^ taa ts rechnungs .Wissenscha f t f ü r
Steiermark, E r n t e n und Krain.

Josef Val. Uichtncstcl m. i».,
— . l. l. SlaOhallrni-Ralh.

(198—1) " ^ Nr7"6745^

Kundmachunq
^ » ^ . ? " ^ " s ^ k. k. St i f tung-, resp.

steicrmark.
Am 29. J u l i 1 8 6 7 ,

Vormit agZ 10 Uhr, wird in Folge Finanz-Mi-
Nistcria1^ewilligungvom29.März186?Z.21042,
nu Einverständnisse mit dem hoheu k. l. Staats-
unnisteriiiln, das deui Neligionsfondc gehörige, in
der s eiermärk. Landtafcl ^oiuo 141, Fol. 7 7 - 8 0
und I0M0 146, Fol. 145 eingetragene, im Be-
M e Radkersburg gelegene steicrmärtifche Stiftlmgs-

resp.Convictsfondsgut Steiuhof iui Wcge der öffent-
lichen Versteigerung an den Meistbietenden mit
dem Vorbehalte der Genehmigung seines Anbotes ^
durch das hohe k. k. Staats- und Finanz-Mini- >
stcrimn veräußert werden.

1. Die Licitation findet im Schlosse Stein-
Hof statt.

2. Zum Verkaufe wird Jedermann zugelas-
sen, dcr sich rcchtsgiltig verpflichten kann. Aus-
länder haben sich über ihre persönliche Fähigkeit
zur Eingehung von Rechtsgeschäften auszuweisen.

Wer für einen Dritten einen Anbot macht,
hat eine rechtsförmliche, für diefcn Act ausgestellte
legalisirtc Vollmacht bei der Liciiations>Commission
einzulegen, widrigcns er im Falle seines Bcstbotes
selbst als Erstcher angeschen imd behandelt wer-
den würde.

Wenn mehrere zusammen einen Anbot ma-
chen, sind sie dadurch solidarisch verpflichtet.

3. Wer bei der Versteigerung einen Kaufs-
anbot machen will, hat den zehnten Theil des mit
15220 st. bestimmten Ausrufspreifcs, alfo in dcr
Summe den Betrag von 1522 st. an die Ver-
steigcruugs - Commission als Vadium und zwar
entweder in Barem, Sparcasscbüchcln oder in k. k.
Staatspapieren oder in Grundcntlastungs-Obliga-
tionen nach dem letzten bekannten Course zu erlegen,
oder sich mit dem Empfangsscheine daß dieses Va-
dium bei einer Acrarialcasse oder einem Gcfälls-
anitc in Barem oder in Staatspapicren nach dem
Courswcrthc erlegt wnrdc, auszuwiesen, oder endlich
einen von dcr zuständigen k. k. Finanzprocuratur
desjenigen Kronlandcs, in welchem die Hypothek
liegt, geprüften nnd nach den tzH 230 und 1374
allg. B. G. annehmbar erklärten Sicherstcllungsact
beizubringen, und die Vcrtaufsbcdingnissc zum Be-
weise, daß er sich derselben unterzieht, zu unterfertigen.

4. Zur Erleichterung jeuer Kauflustigen, welche
bei der Licitatiou nicht erscheinen können oder wol-
len, werden anch schriftliche Anbote (Offerte) ent-
gegen genommen, welche längstens bis

2 7. Juli l. I.
Mittags bei dcr k. k! Finanzbczirks-Directions-Vor-
stehuug in Marbnrg, gehörig versiegelt, überreicht
werden müssen.

Das Offert muß enthalten:
k) Das versteigerte Object, für welches der An-

bot gemacht wird, so wie es in dieser Kund-
machung bezeichnet erscheint; von Außen am
Convert ist anzusetzen: „Offert für das Con-
victsgut Steiuhof in Unterstcicrmark", so wie
der in dcr Kundmachung anberaumte Verstci
gcruugstag.

Wcitcrs ist im Contcxte des Offertes auf
zunehlucu:

1)) dcr mit Buchstaben und Ziffern ausgedrückte
Anbot in ö'sterr. Währuug,

0) die Erklä'ruug, daß dcr Offcrcnt dic im Lici-
tatious-Protokullc aufgcuommencn Bedingungen
genan kennt imd denselben sich unterzieht,

(I) die obeu im tz 3 vorgcschricbcuc lOperc. Cau-
tion oder die Casscbcschcinignng über deren
Erlag,

l,) die lcgalisirte Fertigung des Offcrcilten mit
dessen Tanf uud Familiennamen nebst An^
gabc seines Charakters nnd Wohnortes.

5. Die schriftlichen Offerte werden sogleich
nach Abschluß der mündlichen Versteigerung vor dcr
Licitations CouiNlission geöffnet, und dcr Best-Offc
rent, wenn dessen Anbot den erzielten mündlichen
Bestbot übersteigt, als Bestbictcr augcschcu, in das
Protokoll eingetragen imd als solcher behandelt.

Den Nichtbcstbictern wird gleich nach Been-
digung der Versteigerung die als Caution beige-
brachte Sichcrstellung ausgehändigt werden.

Bei Gleichheit des schriftlichen und müudli-
chcn Anbotes hat letzterer den Vorzug.

6. Das Fondsgut wird in Pansch und Bo-
gen verkauft.

Kauflustige wollen sich wegen dessen Besich<
gilng an das k. k. Steueramt in Radkersburg wen-
den, woselbst anch so wie Hieramts und bei der
k. k. Finanz-Direction in Trieft, Laibach und Kla-
genfurt, ferner bei den k. k. Finanz-Bezirks-Direc-
tioncn Wien und Graz die weitern Licitations-
bedingnisse eingesehen werden können.

Zur Orientirung dcr Kauflustigen wird be-
merkt, daß das Fondsgut Stcinhof im Bereiche
des bestandenen Marburger Kreises, 5 Stunden
von Marburg und 1 '/2 Stunde von der Stadt
Radkersburg, auf der von Nadkersburg nach Heil.
Dreifaltigkeit führenden Bezirksstraße gelegen ist.

Dieses Fondsgut hat nachstehende Bestand-
theile :

k. Das Schloßgcbä'ude mit zwei Kellern, mit dem
Rauminhalte auf 70 Startin, hat ebenerdig
4 Zimmer, 2 Küchen, im ersten Stock 5
Zimmer, 1 Kanzlcizimmer, 1 Archiv oder
Casscziinmer;

d. das Stallgebäude;
0. eine Schwcinstallung;
6. ein Tenngcbäude zugleich Presse;
0. ein HauSbrunen;
f. an Grundcomplcf gehören dazu im unverbürg-

ten Kaiastralausmaße:
Bauarea . . . — Joch 484.5 Klftr.
Aecker . . . . 18 „ 1415.2 „
Wiesen . . . 48 „ 804.2 „
Weingarten . 6 „ 37.1 „
Weide . . . . 1 „ 41.0 „
Wald . . . . 60 „ 837.6 „
Waldweg . . — „ 1273.0 „

zusammen 137 Joch !12.6 Klaftern.
Marburg, am 18. Juni 1867.

K. k. Finanzl'eHirks-Direction.'

s202-^2) Nr. 5094.

Licitations-Knndmachmlg.
I n Folge Erlasses der hohen l . k. Landes

rcgieruug vom 30. Jun i 1867, Z. 5094, wegen
Ausführung uachstehendcr Wasserbauten am Save
Flusse, imd zwar:

1. Hcrstcllnng dcr Stcinbuhnen im D. Z. IV/7 bis
V/0 mit . . . 1085 fl. 64 kr.

2. Reconstruction des Verschliß
ßungswcrkes bei D. Z. V/1 mit 295 „ 1 8 „

3. Stcinwurfsherstellllug im D.
Z. V/1 - 2 mit .' . 696 „ 49 „

4. Herstclluug der Landeinbin-
dung im D. Z. V/3 — 4 mit 307 „ 30 „

5. HerstcllungdcsVcrschließungs
werkes im D. Z. V /6—7 mit 2915 „ 5 4 „

wird dic öffentliche mmuniäo Licitation Montag
den 15 . J u l i d. I . ,

von 9 bis 12 Uhr Vormittags, bei dem k. k. Bezirks-
auitc zu Gurkfcld unter dcu für Wasserbauführungen
bestehenden Bedingnissen abgehalten werden.

Bcdingniß gemäß verfaßte, mit 50 kr. markirte
schriftliche Anbote, welche an der Adresse die Be-
zcichung „Offert für Wasserbauten" enthalten, sind
bis zum Beginne der mündlichen Verhandlung beim
k. k. Bczirksamte Gurkfeld einzubringen.

I n jcdcui Falle hat dcr Bewerber das 5perc.
Reugeld zu erlegen.

' Die auf diese Verhandlung Bezng nehmenden
Acten werdcu vor dcr Licitation bei der k. t. Bau-
crpositur Gurkfcld zur Einsicht ausliegen.

K. k.BauefpositurGnrkscld, am30. Iun i 1867.

(203—1) Nr. 1936.

Kundmachung.
Am H H . Iu l i l. I . , Vormittags 10 Uhr,

wird die
Iligdbarkl it dcr Orlogrmcindc Tcrsain
in dcr Amtskanzlei dieses Bezirksamtes verpach-
tet werden,

K. k. Bezirksamt Stein, am 26.Juni 1867,


